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XXIV.‘

Befehlüffe des „Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspfiege“
auf der Verfammlung des Vereins zu Frankfurt a. M. am 13. September 1888,

betreffend Befchränkung des Baues von Fabriken.

I

Die öffentliche Gefundheitspflege verlangt für

gröfsere Gemeinden eine gefetzliche Handhabe, um
von befiimmten Theilen des Gemeindebezirks ge-
werbliche und induitrielle Anlagen, welche durch

Ausdünftungen, Rauch oder durch lärmenden Be—

trieb die Gefundheit der Bewohner oder die Annehm—
lichkeit des Wohnens beeinträchtigen, fern zu halten.

2

Die %%. 18 und 19 der deutfchen Gewerbe-

ordnung haben in vielen deutfchen Städten nicht  

ausgereicht, um diefe Forderung der öffentlichen

Gefundheitspfiege zu erfüllen.

3.

Der Abfatz 3 des %. 23 der deutfchen Gewerbe»
ordnung bietet die Gelegenheit, diefer Forderung
im Wefentlichen gerecht zu werden. Es ift daher
das Verlangen, durch Landesgefetzgebung in den
deutfchen Bundesf’caaten den Gemeinden die Mög»
lichkeit der Erfüllung jener Forderung zu gewähren,

durchaus gerechtfertigt.

XXV.

Entwurf reichsgefetzlicher Vorfchriften zum Schutze des gefunden
Wohnens.

Befehloffen auf der Verfammlung des »Deutfchen Vereins für öffentliche
Gefundheitspflege« zu Strafsburg am 14. September 1889.

I. Strafsen und Bauplätze.

@. r.

I) Die Anlage, Verbreiterung oder Veränderung

einer Strafse darf nur auf Grund eines von der zu-

itändigen Behörde fett gefetzten Bebauungsplanes

erfolgen.

2) Bei Feitfetzung des Bebauungsplanes für einen

Ortsbezirk mufs ein angemeffener Theil des ganzen

Flächeninhaltes als unbebaubarer Grund für Strafsen7

Plätze oder öffentliche Gärten frei gehalten werden.

kann für beitimmte

das Zurücktreten der

3) Der Bebauungsplan

Strafsen oder Strafsentheile

Baufluchtlinien hinter den Strafsenfluchtlinien (Vor-

gärten), fo wie die Einhaltung feitlicher Mindeft—

abflände zwifchen den Gebäuden (offene Bauweife)

vorfchreiben.

4) Zur Aufhöhung der Strafsen und Bauplätze

dürfen nur Bodenarten verwendet werden, welche

frei von gefundheitsfchädlichen Beitandtheilen find.

II. Neuherftellung von Gebäuden.

%. 2.

eines Gebäudes

fein, als der

darf an der

Abftand

I) Die Höhe

Strafse nicht gröfser  

deffelben von der gegenüber liegenden Bauflucht-
linie.

2) Die zuläffige gröfste Höhe der an Höfen ge—
legenen Gebäudewände, welche mit den im %. 7
vorgefchriebenen Fenftem verfehen find, beträgt

das Anderthalbfache des mittleren Abfiandes von

der gegenüber liegenden Begrenzung des unbebauten
Raumes.

3) Die mittlere Breite eines Hofes7 auf welchen

Fenfter gerichtet find, darf nicht unter 4 m bemeffen
werden.

4) Ein Zufammenlegen der Hofräume benach—
barter Grundftücke behuf Erzielung des vorfchrifts—
mäfsigen Abftandes oder der vorfchriftsmäfsigen
Mindeftbreite iii; fiatthaft, in fo fern die Erhaltung
der Hofräume in unbebautem Zuftande gewähr-

leiftet wird. '
5) Jeder unbebaut bleibende Theil eines Grund-

ftückes mufs zum Zweck feiner Reinigung mit einem
Zugang von mindeltens lm Breite und 2m Höhe
verfehen fein. '

%. 3.

I) Auf Bauftellen‚ welche bereits höher, bezw.

dichter bebaut gewefen find, als die Vorfchriften in
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2 zulaffen, treten im Falle eines Neubaues fol-C
f
ß

ende erleichternde Beftimmungen ein:

Die Höhe eines Gebäudes darf an der Strafse

das Anderthalbfache des Abflandes bis zur gegen-

über liegenden Baufluchtlinie und an den Höfen

das Dreifache der Hofbreite betragen.

Die Hofbreite darf bis auf 250111 eingefchränkt

werden.

v:

2) Bei Anwendung (liefer Befiimmungen darf

jedoch eine Verfchlechterung der früher vorhanden

gewefenen Luft- und Lichtverhältniffe des betreffen—

den Grundfiückes keinesfalls herbeigeführt werden.

%. 4.

Ein Neubau ift nur dann zuläffig, wenn für die

genügende Befchaffung von gefundem Trinkwaffer‚

fo wie für den Verbleib der Abfallftoffe und Ab-

wäffer auf gefundheitlich unfchädliche Art geforgt itt.

%. 5.
„ I) Die Zahl der erforderlichen Aborte eines Ge-

bäudes ift nach der Anzahl der regelmäfsig in dem-

felben fich aufhaltenden Menfchen zu beitimmen.

In der Regel ifl; für jede Wohnung ein befonderer,

umwandeter, bedeckter und verfehliefsbarer Abort

anzulegen.

2) Jeder Abort mufs durch ein unmittelbar in

das Freie gehendes bewegliches Fenfter lüftbar fein.

3) Aborts-Fallrohre müffen aus undurchläffigen

Bauftoffen hergeftellt und in der Regel als Luft-

rohre über das Dach hinaus verlängert werden.

4) Die Fufsböden und Decken der Ställe, fo

wie deren Trennungswände gegen Wohnräume find

undurchläffig lierzuflellen.

5) Das Gleiche gilt für die Fußböden, Decken

und Trennungswände folcher Gefchäftsräume, hin-

fichtlich derer erhebliche gefundheitliche Bedenken

vorliegen.

6) Die Verwendung gefundheitsfchädlicher Stoffe

zur Ausfüllung der Fufsböden und Decken ift ver-

boten.

III. Neuherftellung der zu längerem Auf-

enthalt von Menfchen dienenden Räume.

@. 6.
1) Räume, welche zu längerem Aufenthalt von

Menfchen dienen, müffen eine lichte Höhe von

mindefitens 2,5m haben.

2) Höher als in dem vierten Obergefchofs, d.h.

im vierten der über dem Erdgefchofs liegenden

Stockwerke, dürfen Wohnungen nicht hergeftellt

werden.

%. 7.

1) Alle zu längerem Aufenthalt von Menfchen

dienenden Räume muffen bewegliche Fender er-  

halten, die unmittelbar in das Freie führen. Er-

leichternde Ausnahmen find zuläffig7 wenn auf andere

Weife eine genügende Zuführung von Luft und

Licht gefichert ift.

2) In jedem folchen Raume foll die lichtgebende

Gefammtfläche der nach der Vorfchrift in Abfatz I

nothwendigen Fender mindeftens ein Zwölftel der

Grundfläche betragen. Für Gefchäftsräume und

Dachkammern find Erleichterungen zuläffig.

%. 8.

I) Der Fufsboden aller Wohnräume mufs über

dem höcht'ten Grundwafferftande, im Ueberfchwem-

mungsgebiete über Hochwaffer liegen.

2) Die Fufsböden und Wände aller zu längerem

Aufenthalt von Menfchen dienenden Räume find

gegen Bodenfeuchtigkeit zu fichern.

3) Wohnungen in Kellern, d. h. in Gefchoffen,

deren Fufsboden unter der Erdoberfläche liegt, find

nicht zuläffig.

4) Zu längerem Aufenthalt von Menfchen

dienende Räume, insbefondere einzelne Wohnräume,

dürfen in Kellern nur unter der Bedingung hergefiellt

werden, dafs der Fufsboden höchfiens lm unter,

der Fenderfturz mindeftens lm über der Erdober—

fläche liegt. — Erleichterungen find ftatthaft, in

fo fern die gewerbliche Verwendung der Räume eine

gröfsere Tieflage erfordert.

IV. Benutzung der zu längerem Aufenthalt

von Menfchen dienenden Räume.

%- 9-
1) Alle zu längerem Aufenthalt von Menfchen

beftimmten Räume dürfen nur nach ertheilter Ge-

nehmigung zu diefem Zweck in Gebrauch ge—

nommen werden.

2) Diefe Genehmigung ift bei Neu- und Um-

bauten insbefondere dann zu verfagen, wenn die be-

treffenden Räume nicht genügend ausgetrocknet find.

Qh“ IO.

]) Gelaffe, deren Fenfler den in %. 7 gegebenen

Vorfchriften nicht entfprechen, dürfen als Wohn-

räume nicht benutzt werden.

2) Vermiethete7 als Schlafräume benutzte Ge-

laffe müffen für jedes Kind unter zehn Jahren min-

deftens 5cbm‚ für jede ältere Perfon mindeftens

10 cbm Luftraum enthalten. In Miethsräumen, für

welche nach %. 7, Abf. 2 Erleichterungen zugelaffen

find, müffen immerhin, wenn fie als Schlafräume

benutzt werden, auf jedes Kind unter zehn Jahren

mindeftens 0,1 qm, auf jede ältere Perfon mindeftens

0,2 qm lichtgebende Fenfterfläche entfallen. Kinder

unter einem jahre werden nicht mitgerechnet.

3) Diefe Befiimmungen treten für beftehende

Gebäude erft nach fünf Jahren in Kraft, können



jedoch nach Ablauf von zwei jahren bei jedem
Wohnungswechfel in Wirkfamkeit gefetzt werden.

4.) Angemefl'ene Räumungsfriften, deren Beob—
achtung nöthigenfalls im Zwangsverfahren zu fichern
ill, find von der zuftändigen Behörde vorzufchreiben.

%. II.

1) Räume, welche durch Verfiöfse gegen die

vorftehenden Bel'timmungen in gg. 2 bis 8 oder
fonftwie durch ihren baulichen Zufland gefund-
heitswidrig find, follen auf Grund eines näher an—
zuordnenden Verfahrens für unbrauchbar zum
längeren Aufenthalt von Menfchen erklärt werden.

2) Werden aus diefen Gründen ganze Häufer-

gruppen oder Ortsbezirke für unbenutzbar erklärt,
fo hat die Gemeinde das Recht, den vollf’tändigen  

558

Umbau zu veranlaffen oder vorzunehmen. Es fieht
ihr zu dem Zweck bezüglich aller in dem umzu-
bauenden Bezirk befindlichen Grundflücke und Ge-
bäude die Zwangsenteignung zu. Für das Ent-
eignungsverfahren find die Landesgefetze mafsgebend.

* *

Die Vorfchriften diefes Gefetzes gelten als
Mindeftanforderungen und fchliefsen weitergehende
Landes-, Provinzial— und Localverordnungen nicht aus.

Der Erlafs von Ausführungsbeflimmungen fieht
den Landesbehörden zu.

Die Handhabung (liefes Gefetzes liegt überall
den Baupolizei- und Gefundheitspolizeibehörden ob,
fo fern nicht durch die Landesgefetzgebung ander—

weitige Beftimmung getroffen ift.

XXVI.

Technifches Gutachten,

betreffend den Bebauungsplan von Düffeldorf.

Die zur Begutachtung des von Herrn Stadtbatr

meifler Buch aufgeftellten Vorprojects der Stadt-

erweiterung von Düffeldorf berufenen unterzeichneten

Techniker haben das Project einer eingehenden

Prüfung unterzogen und fprechen folgende allgemeine

und befondere Anfichten zur Sache aus.

Ausdehnung.

Die im Vorproject des Herrn Stadtbaumeifters

Buch angenommene Ausdehnung des Bebauungs-

planes auf eine Gefammtfläche von ca. 2400 ha wird

als angemefi”en anerkannt.

Diefelbe entfpricht bei einer durchfchnittlichen

Bevölkerungsdichtigkeit von 250 Perfonen pro Hektar

einer Einwohnerzahl von 600000.

Schon lange vor der Erreichung diefer Ein-

wohnerzahl werden fich die von dem Bebauungsplan

bedeckten Flächen im vollen Anbau befinden, und

fchon nach 50 jahren wird man auf eine Einwohner—

zahl von 500000 zu rechnen haben, wenn die jetzt

fchon feit längerer Zeit beobachtete Bevölkerungs-

zunahme von durchfchnittlich über 3 Procent jähr-

lich auch ferner anhalten wird.

Obfchon diefer Zeitraum als ein fehr langer er—

fcheint, fo kann doch die Feftlegung der Hauptlinien

in den äufseren Bezirken des Projects nicht aufge-

fchoben werden, weil jetzt fchon eine mehr oder

weniger f’carke Bebauung in jenen Bezirken theils

vereinzelt, theils gefehloffen (Letzteres in den zur

Bürgermeiflerei gehörigen Vororten) fiattfindet. Auch

erfcheinen die Grenzen des Bebauungsfeldes den

örtlichen Verhältniffen entfprechend richtig gewählt.  

Grundzüge.

Für das ganze Netz von Strafsenlinien und fon»
{tigen Anlagen, welche den wefentlichen Inhalt des
Bebauungsplanes bilden, find beftimmend folgende
Grundzüge: a) die Hauptradialftrafsen, b) die Ring-
ftrafsen, c) diagonale Verkehrsrichtungen, d) die
Eifenbahnanlagen, e) VVerft- und Hafenanlagen,
f) öffentliche Anlagen, Plätze, Zierteiche und Waffen
läufe.

Hauptradialftrafsen.

Die Hauptftrafsen, welche aus der Mitte der
Stadt nach aufsen führen und meiftens den vor-
handenen Wegen entfprechen, find in dem Plane
richtig benutzt, aber bei der weiteren Bearbeitung
deffelben mit gröfserer Beltimmtheit durchzubilden.

Hervorzuheben find:

die Kaiferswertherftrafse;
der Zug der Nord». Kollenbach— und Ulmen-

fi;rafse;

die Münfterl’trafse;

die Richtungslinie der Düffelthaleritrafse am
Zoologifchen Garten, welche über die Eifenbahn-
brücke in die Stadt hinein und nach aufsen in der
Richtung auf die Fahnenburg zu verlängern fein wird;

die Grafenbergerftrafse;
die Gerresheimer Linie, welche im Plane auf

der einen oder anderen Seite der Eifenbahn fchärfer
zu betonen ift oder auf beiden Seiten zugleich durch—
geführt werden kann; insbefondere ift zu empfehlen,
das Verkehrscentrum am Strafsenftern des Wehrhahn,
fo wie die Strafsenbreite vom Wehrhahn bis zur


